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VERMERK 

Betr.: ‒ Abstimmungsergebnis  

‒ VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Einrichtung des Weltraumprogramms der Union und der 
Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 
und (EU) Nr. 377/2014 sowie des Beschlusses Nr. 541/2014/EU 

= Annahme des Standpunkts des Rates in erster Lesung und der 
Begründung des Rates 

= Ergebnis des am 19. April 2021 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 
enthalten. 

Bezugsdokument: 
 

14312/20 + ADD 1 

Datum des Beschlusses des AStV (1. Teil) über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens: 14.4.2021 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage 2 enthalten 
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ANLAGE II 

 

Erklärung Schwedens 

Das Weltraumprogramm muss so offen wie möglich sein. Es muss Unternehmen in der EU möglich 

sein, zu Innovationen beizutragen, um Sicherheit und Arbeitsplätze für europäische Bürgerinnen 

und Bürger zu schaffen und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Alle Einschränkungen der 

Teilnahme am Weltraumprogramm für europäische Unternehmen, deren Eigentümerstruktur 

außerhalb der Union begründet ist, sollten nur in extremen Ausnahmefällen, insbesondere in 

sicherheitsrelevanten Bereichen, gelten. In diesen Fällen müssen klar definierte Bedingungen und 

Kriterien gelten. In diesem Zusammenhang müssen auch die nationalen Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten geachtet werden. Der Ausschluss europäischer Unternehmen, deren 

Eigentümerstruktur in Partnerländern begründet ist, die für die Union von strategischer Bedeutung 

sind, kommt weder der Wirtschaft, der Forschung und der Entwicklung Europas zugute, noch dient 

er der Sicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit der Union. 
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